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DER BUNDESMIN~STER 
FOR LANDESVER1EJOIGUNG 
GZ 10 072/614-1.13/87 

11-161-3 der Beilagen zu den Stcnographischen Protokollen 

des Nationalrates XVU. Gesetzgcbungsper:d; 

Ressortinterne Fragen; 

Anfrage der Abgeordneten Blau-Meissner 
und Genossen an den Bundesminister für 
Landesverteidigung, Nr. 706/J 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 Wien 

13Z lAB 

1987 -09- 0 1 
zu WJ6/J 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten zum Nationalrat Blau-Meissner 

und Genossen am 3. Juli 1987 an mich gerichteten Anfrage Nr. 706/J beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1, 2 und 4: 

Die Formulierung der Fragen 1 und 4 ist interpretationsbedürftig . Gemäß § 36 

des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 ergeben sich die von einem Beamten 

wahrzunehmenden Aufgaben aus dem ilun zugewiesenen Arbeitsplatz. Sanit übt 

jeder Beamte eine Tätigkeit aus, die tm Zusammenhang mit seinen dienstlichen 

Aufgaben steht. 

Die vorliegenden Fragen zielen vermutlich auf die Nebentätigkeiten im Sinne 

des § 37 BDG 1979 ab, die der Beamte zwar für den Bund, aber eben nicht im 

unmittelbaren Zusammenhang mit seinen dienstlichen Aufgaben verrichtet. 

Da die Erhebung sämtlicher dieser Nebentätigkeiten, es handelt sich hiebei 

zB. um Tätigkeiten in Disziplinarkornmissionen, Leistungsfeststellungskammis

sionen, Dienstprüfungskommiss ionen , betm Arbeits- und Sozialgericht, ferner 

um den Bereich der Vortrags tätigkeit bei Lehrgängen des Bundes und sonstigen 

Vorbereitungs- und Schulungskursen, um die Ausarbeitung von Skripten und 

sonstigen Schulungsbehelfen für Ausbildlmgslehrgänge des Bundes uä., einen 

nicht zu vertretenden Verwaltungsaufwand erfordern würde, bitte ich um Ver

ständnis, daß ich in der Folge nur jene Nebentätigkeiten von Beamten der 

Zentral leitung meines Ressorts anfÜhre, die ich in diesem Zusammenhang -

unter Bedachtnahme auf die aus der Frage 1 ableitbaren Intentionen der An

fragesteller - für die wichtigsten halte: 
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a) Mitglied eines Aufsichtsrates: 

1 Bediensteter der Verwendungs gruppe A 

b) Mitglieder von Disziplinarkommissionen: 

83 Bedienstete der Verwendungsgruppe H1 

7 Bedienstete der Verwendungsgruppe A 

108 Bedienstete der Verwendungsgruppe H2 

7 Bedienstete der Verwendungsgruppe B 

4 Bedienstete der Verwendungsgruppe L2/A2 

8 Bedienstete der Verwendungsgruppe C 

5 Bedienstete der Verwendungsgruppe D 

7 Bedienstete der Verwendungsgruppe E 

c) Mitglieder von Prüfungskommissionen: 

9 Bedienstete der Verwendungs gruppe H1 

13 Bedienstete der Verwendungsgruppe A 

9 Bedienstete der Verwendungsgruppe H2 

4 Bedienstete der Verwendungsgruppe B 

d) Vortragende an Lehrgängen des Bundes und sonstigen. Vorbereitungs- und 

Schulungskursen: 

56 Bedienstete der Verwendungsgruppe H1 

19 Bedienstete der Verwendungs gruppe A 

41 Bedienstete der Verwendungs gruppe H2 

21 Bedienstete der Verwendungsgruppe B 

6 Bedienstete der Verwendungsgruppe C 

Zu 3 und 5: 

Eine einzelweise Aufschlüsselung von Entschädigungen (Vergütungen) für 

Nebentätigkeiten ist im Hinblick auf die einschlägigen Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes nicht möglich. 
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Zu 6 und 7: 

Im Bundesministerium für Landesverteidigung bestehen - ebenso wie in den an

deren Bundesministerien auch - nachstehende Komnissionen; es handelt sich 

hiebe i um die Leistungsfeststellungskornmissionen (§§ 88 ff BOG 1979) , die 

Prüfungskommissionen (§ 28 f BOG 1979), die Disziplinarkommissionen (§ 98 

BOG 1979), die Kommission für das betriebliche Vorschlagswesen (§.8 BMG 

1986) und die ministerielle Arbeitsgruppe zur Förderung der Chancengleich

heit und Gleichbehandlung der weiblichen Bediensteten (§ 8 BMG, 1986) • 

Die ressortspezifische Aufgabe der Feststellung der Eignung der Wehrpflich

tigen zum Wehrdienst wird in meinem Ressortbereich durch die Stellungs

kommissionen (§ 21 Wehrgesetz 1978) wahrgenomnen. 

Der VOllständigkeit halber darf ich in diesem Zusammenhang auch auf die ge

mäß § 6 des Wehrgesetzes 1978 beim Bundesministerium für Landesverteidigung 

eingerichtete Beschwerdekornmission in militärischen Angelegenheiten hinwei

sen. 

Im Hinblick darauf, daß die Aufgabenstellung und die Zusammensetzung der an

gefÜhrten Komnissionen gesetzlich geregelt sind, darf ich mir erlauben, auf 

die zitierten Gesetzesstellen zu verweisen. 

Darüber hinaus sind im Sinne der Fragestellung noch folgende Beiräte und 

Kommissionen zu erwähnen: 

Name des Beiratesl 

der Kommission 

Persona lbei räte 

Wohnungskommissionen 

Zielsetzung 

Objektivierung des 

Aufnahmeverfahrens 

Mitwirkung an der 

Vergabe, Überlassung 

und Entziehung von 

und Naturalwohnungen 

Zusammensetzung 

siehe VBl.Nr. 92/1987 

(siehe Beilage 1) 

ständige Vertreter: 

Mi! tärkonmandant bzw. 

Chef des Stabes (Bedien

stete der Verwendungs

gruppe H1) und der zu

ständige Sachbearbeiter; 
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Geistes- und sozialwis

senschaftl. Kommission 

Forschungsbeirat 

Uni fonnkornmission 

Kasernbegehungs

kamnission 

- 4 -

Beratung des BMfLV in 

geistes- und sozialwis

senschaftlichen Belan

gen im Rahmen seiner 

Zuständigkeit 

Koordinierung der For

schungsangelegenheiten 

nichtständige Vertreter: 

werden durch den Mili

tärkanmandanten für den 

jeweiligen Standort 

(Kanmanden, Truppen, 

Schulen und Anstal ten) 

bestiImnt 

Ressortvertreter sowie 

zwei Vertreter des Bun

desministeriums für Aus

wärtige Angelegenheiten 

und Vertreter des Bundes

ministeriums für Wissen

schaft und Forschung bzw. 

zahlreiche Wissenschafter 

siehe Organigramm 

(Beilage 2) 

Befindet über Gestal- Vorsitzender: 

tung, Aussehen und Tra- Lei ter der Sektion IV 

geweise der Unifonm, Mitglieder: 

soweit das äußere Er- u. a. General truppenin-

scheinungsbild der Sol- spektor, Anmeekornmandant, 

daten in der Öffent- Chef des Kabinetts des 

lichkeit betroffen ist Bundesministers (Bedien-

stete der Verwendungs

gruppe Hl) 

Feststellung und Über- Leiter der Gruppe FÜh-

prüfung von Widmungen rungsstab (Bediensteter 

und Nutzungen sonie 

Neufeststellung von 

Widmungen und Nutzun-

der Verwendungs gruppe 

Hl), zuständiger Sachbe

arbeiter (Bediensteter 
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Schießanlagen

kamnission 

Zu 8: 

- 5 -

gen auf Grund konkre

ten militärischen 

Bedarfs 

Kontrolle der Schieß

anlagen in sicher

heits- und bautech

nischer Hinsicht 

der Verwendungsgruppe B) 

und Vertreter der Truppe 

(zB Kasemkonmandant) 

sowie Vertreter der Bun

desbaudirektion, etc. 

Ständige Mitglieder: 

Leiter SIII/AK/Ausbl 

(Bediensteter der Ver-

wendungsgruppe H1) oder 

dessen Vertreter (Be

diensteter derVerwen

dungsgruppe H2), Refe

ratsleiter Schießanlagen 

und Referatsleiter 

Übungsflächen (je ein 

Bediensteter der Verwen

dungsgruppe H2) , 

AWT/PVE (1 Bediensteter 

der Verwendungs gruppe 

H1), 

AWT/PVWM (1 Bediensteter 

der Verwendungs gruppe 

H2) und 

HBVA/Bau (1 Bediensteter 

der Verwendungsgruppe A) ; 

nichtständige Mitglieder: 

zuständiges KpsKdo 

zuständiges MilKdo 

verwaltendes Kdo und bei 

Bedarf andere Dienst

stellen 

Die Effizienz der oben aufgezählten Gremien hängt primär von der Ini..:ensität 

ab, mit der die Arbeit in denselben vorangetrieben wird. Da sie nicht meßbar 
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ist, erscheint nur eine subjektive Beurteilung möglich. Meines Erachtens 

erfüllen die im Bundesministerium für Landesverteidigung eingerichteten 

Kommissionen und Beiräte ihre Aufgabe im großen und ganzen effizient. 

Zu 9: 

Mi t Ausnahme der Beschwerdekommission in militärischen Angelegenheiten und 

der Prüfungskommissionen erhalten die Mitglieder der unter Punkt 6 genannten 

Beiräte und Kommissionen keinerlei Entschädigung für ihre Tätigkeit. 

Die Tätigkeit der ressorteigenen Mitglieder in der Geistes- und sozialwis

senschaftlichen Kommission erfolgt im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit; 

die ressortfremden Mitglieder erhalten einen Ersatz des Mehraufwandes gemäß 

den Bestimmungen der ReisegebÜhrenvorschrift 1955 und eine SitzungsgebÜhr. 

Im Jahre 1986 sind für die Tätigkeit der Beschwerdekanmission insgesamt 

450.661,- Schilling an Entschädigungen angefallen. 

Die Höhe der Vergütung für Prüfungstätigkeit ist abhängig von der Art der 

Prüfung (Prüfungstätigkeit im Rahmen von Lehrgängen für Bedienstete des Hö

heren, des Gehobenen oder eines anderen Dienstes; Prüfungstätigkeit bei Hee

reskraftfahrprüfungen oder im Rahmen von Prüfungskommissionen für die Mili

tärluftfahrt u.ä.) sowie vom Umfang der Belastung (mündliche und/oder 

schriftliche Prüfung u.ä.); sie betrug im Jahre 1986 in Summe S 232.259,--. 

Zu 10: 

Ja. Nachstehend werden - nach Ressorts gegliedert - jene Arbeitsgruppen, 

Kommissionen etc. aufgelistet, in denen Bedienstete meines Ressorts ver

treten sind: 

Bundeskanzleramt 

Landesverteidigungsrat: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe Hl 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe A 
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Inter.rninisterielle Arbeitsgruppe zur Förderung der Chancengleichheit und 

Gleichbehandlung der Frauen im öffentlichen Dienst: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe A 

Koordinationskomitee für den Einsatz von ADV-Anlagen im Bundesbereich: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe Hl 

Kommission für das zentrale Ausweichsystem des Bundes: 

2 Bedienstete der Verwendungsgruppe H2 

Disziplinaroberkommission: 

3 Bedienstete der Verwendungsgruppe A 

Informations- und Dokurnentationskamrnission: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe A 

Arzneibuchkamrnission: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe Hl 

Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 

Beirat für Entwicklungshilfe: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe A 

Arbeitsgruppe zur Schaffung von Expertisen auf den Gebieten der Rüstungs

kontrolle, Abrüstung und Vertrauensbildung: 

Ressortvertreter 

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 

Lastverteilungsbeirat: 

1 Ressortvertreter 

Staatsgrenzkomrnission: 

1 Ressortvertreter 
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Arbeitsausschuß W (wirtschaf"tliche Landesverteidigung) : 

1 Bediensteter der Ve:rwendungsgruppe EI 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe A 

Bundes-Versorgungsausschuß: 

2 Bedienstete der Verwendungs gruppe A 

Intenninisterielles Kanitee für das techno Versuchswesen: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe A 

Arbei tsgruppe zur Erarbei tung konkreter Fragen im Rahmen der Uruguai -Runde: 

- Zollfragen: 1 Bediensteter der Verwendungsgruppe Hl 

- Dienstleistungen: 1. Bediensteter der Verwendw1gsgruppe Hl 

Energielenkungsbeirat: 

1 Ressortvertreter 

IZcli"ltnüssion zur Vorbereitung und Vorberatung der Vergabe von Leistungen, 

durch Bundesdiensts"tellen 1m Ral1lnen des GATI'-ÜbereinJmnmens i..i.ber Staatsein

käufe: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe Hl 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

Schiedskornmission 

(gem. § 77 des Heeresversorgungsgesetzes, BGBl.Nr. 27/1964): 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe A 

Bundesministerium für Finanzen 

Bundeskraftwagenkarnmission: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe H2 

Bundesminis"terium für Inneres 

Arbeit:sausschuß Z (Zivile Landesverteidigung) : 

Ressortvertre"ter 
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Beirat für Flugrettung: 

Ressortvertreter 

Bundesministeriurn für Land- und Forstwirtschaft 

Staubeckenkarnrnission: 

1 Bediensteter der Venvendungsgruppe Hl 

Bundesministeriurn für Umwelt, Jugend und Familie 

Konsurnentenpolitischer Beirat: 

1 Bediensteter der Verwendungsgruppe A 

Bundesministeritnu für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

Ständige Korrmission für Verkehrspolitik: 

1 Bediensteter der Venvendungsgulppe H 

2 Beilagen 
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... 

92. ~chtung von Persooalbeiräten bei den 
Dienstbehörden 

Erlaß vom 16.Juni 1987, GZ 23450/247-2.11117 

Einrichtung und Wirkungsbereich 

§ &. (1) Bei den Dienstbehörden wird jeweils ein 
Personalbeirat eingerichtet. . 

(2) Der Wirkungsbereich der Personalbeiräte 
richtet sich nach dem der Dienstbehörden. 

(3) Die Personalbeirllte sind vor der Entschei
dung ober die Aufnahme eines Bewerbers zur Frage 
seiner persönlichen und fachlichen Eignung far die 
Erfüllung der Aufgaben des vorgesehenen MeitS
platzes (§ 4 Abs. 3 Beamten-Dien.nrechtsgesetz 
1979, § 3 Abs. 1 Vertragsbedienstetengesetz 1948) 
zu hören. 

(~) Die Personalbeirllte haben auf Grund der 
ihnen durch die zus~ndige Dienstbehörde zur Ver
fUgung gestellten Unterlagen ein Gutachten zu 
erstatten. Dieses Gutachten ist dem Bundesminister 
für Landesvencidigung. vorzulegen. 

(5) Für die Sacherfordernisse und die Besorgung 
der Verwaltungsgeschll.fte, die mit der Tätigkeit des 
Personalbeirates verbunden sind, ist durch die 
jeweils zuStändige Personalabteilung.vorzusorgen. 

Zusammen$etzung 

'$ %. (1) Der Personalbeirat besteht aus vier Mit
gliedern. Der VorsitZende iu der jeweilige Leiter· 
der Dienstbehörde, im Bereich der Zentralstelle der 
Generaltruppeninspektor. Je ein weiteres Mitglied 
wird vom Bundesminister für Landesverteidigung, 
von der Bundessektion Landesverteidigung der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst und vom jeweils 
zuständigen Fachausschuß, im Bereich der Zentral
steIle vom jeweils zuständigen DienstStellenaus
schuß entsandt. 

(2) Für jedes Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu 
bestellen. das im Falle der Verhinderung des Mit
gJiedes an dessen Stelle ·tritt. 

(3) Den Mitgliedern und Ersatzmitgliedern des 
Personalbeirates sind im Rahmen ihrer Gutachter
~tigkeit keine Weisungen zu erteilen. 

Gutachten 

S J. (1) Das Gutachten des Personalbeirates hat 
in der ErStellung von BesetZungsvorschlllgen zu 
bestehen und ist zu begründen. Das Gutachten hat 
auch die Meinung jener Mitglieder des Penol\3l
beirate! zu enthalten, die bei der Abstimmung in 
der Minderheit ;eblieben sind. 

(2) Wenn es erforderli~h ~st, kann sich der Perso
naJbeirat im Rahmen einer persönlichen Ausspra
che mit einem Bewerber einen Eindruck aber des
sen . Persönlichkeit verschaffen. Darilber hinaus 
kann der Vorsitzende den 13eratungen des Pene-

Beilage 1 
zu GZ 10 072/614-1.13/87 

nalbeirates Bedienstete der jeweiligen Dienstbe
hörde beiziehen. Ober Verlangen eines Mitgliedes 
des PersonalbCirates hat der Vorsitzende den B~ra
tungen des Personalbeirates Bedienstete der jeweili
gen Dienstbehörde beizuziehen. 

(3) Bei der Beurteilung der fachlichen Eignung 
sind tu nächst die :tu( den nachzubesetzenden 
ArbeitSplatz bezogenen Kriterien heranzuziehen. 
wobei insbesondere zu berücksichtigen sind: 

- Ausbildung, 
- Testergebnisse, 
- Vorverwendung, 
- besondere Kenntnisse. 

Weiters können auch noch die nachfolgenden 
Kriterien zur Beurteilung herangezogen werden: 

- soziale Verh!iltnisse (Alter, Familienstand, 
arbeitslos oder in Beschäftigung stehend, 
Sorgepflichten u. i.), 
regionale Arbeitsmarktlage, 

- Wohnort, 
- Dienstleistung als zeitverpflichteter Soldat, 

freiwillig verlängerter Grundwehrdiener. 
Offizier auf Zeit, Zeitsoldat, Lehrling .oder 
Schulungskraft gem!l.ß AMFG. 

. (4) Der Personalbeirat hat zei~ Gutachten unver
zOglieh. sp:ltestens ·aber innerhalb eines Monats ab 
Einlangen der Bewerbungen bei diesem zu erstat
ten. Der Vorsitzende hat das Gutachten· unverzOg
lich der zust!!ndigen Dienstbehörde zu übermitteln. 

• (5) Sofern das Gutachten des Personalbeirates 
nicht innerhalb dieser Frist bei der zust!!ndigen 
Dienstbehörde einlangt, wird es nicht berücksich
tigt. 

(6) Die Bewerbungsgesuche und das Gutachten 
des Personalbeirates sind vertraulich zu behandeln. 
Über sie ist gegen jedermann, dem gegenüber keine 
Verpflichtung zu einer amtlichen Mitteilung 
besteht, Strengstes Stillschweigen zu bewahren. 

$ 4. Von der Einholung .eines Gutachtens des 
Personalbeirates kann nur in besonders begründe
ten Ausnahmefällen. insbesondere· wenn der. 
Dienstbetrieb ohne die unverzOgliche Durchfüh
rung dieser Personal maßnahme auf andere Weise 
nicht aufrechterhalten werden kann. von der 
Dienstbehörde abgesehen werden. Solche Entschei
dungen sind dem Personalbeirat nachträglich zur 
Kenntnis zu bringen. 

Einberufung der Sitzungen 

$ $. (1) Die Sitzungen des Personalbeirates sind 
unter Angabe von Zeit und On sowie der Tages
ordnung vom Vorsitzenden schriftlich so rechtZei
tig einzuberufen. daß oie Mitglieder des Personal
beirates die Verst!!ndigung hievon spätestens eine 
Woche vor der Sitzung erhaJten. Ist ein Mitglied 
deI! Personalbeirates verhindert an der SitZung teil
zunehmen. so hat es das jeweilige ErsatzmitgJied 
und den Vorsitzenden hievon zu verständigen. 

" 
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(2) Ohne Einhaltung der im Abs. 1 genannten 
Frist schriftlich, mUndIich oder fernmUndlich einbe
rufene Sitzungen des Personalbeirates gelten als 
ordnungsgemäß einberufen, wenn die Mitglieder 
des Personalbeirates der Einberufung tatsächlich 
Folge leisten. 

(3) Jedes Mitglied des Personalbeirates hat das 
Recht, schriftlich die Einberufung des Personalbei
rates zu verlangen. Der Vorsitzende hat den Perso
nalbeirat so rechtzeitig einzuberufen, daß er späte
stens vier Wochen nach Einlangen des Verlangens .. 
zusaminentreten kann. 

Tagesordnung und Vorsitz 

S 6. Dem Vorsitzenden obliegt die Festlegung 
der Tagesordnung und die Leitung der Sitzung des 
Personalbeirates. 

Beschlußfähigkeit 

S 7. Der Personalbeirat ist beschlußfähig, wenn 
alle Mitglieder bzw. bei deren Verhinderung die 
jeweiligen Ersatzmitglieder anwesend sind. 

Beschlüsse 

§ 8. Für einen gUILigen Beschluß desPerso~albei
rates ist Stimmenmehrheit erforderlich.. Eine 
Stimmenthaltung ist unzulllssig. Bei Stimmengleich
heit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 

Niederschrift 

S 9. (1) Ober jede Sitzung des Personalbeirates 
ist eine Niederschrift zu führen. Die Führung der 
Niederschrift obliegt dem Vorsitzenden. 

(2) Die Niederschrift hat zu enthalten: 
1. Ort, Tag und Dauer der Sitzung, 
2. Namen der anwesenden Mitglieder bzw. 

Ersatzmitglieder, 
3. die Tagesordnung, 
4. die BeschlUsse, 
5 .. das zahlenmlißige Ergebnis der Abstimmun

gen, 

6. das zu erstattende Gutachten in wörtlicher 
Fassung einschließlich allfälliger Meinungen 
von Mitgliedern, die bei der Abstimmung in 
der Minderheit geblieben sind. ' 

(3) Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern zu 
unterfertigen. 

(4) Die Niederschriften samt Anlagen sind nach 
Beendigung der Tlltigkeit des Personalbeirate~ 
(Aufnahmeverfahren) bei der zust1ndigen Dienst
behörde unter Verschluß abzulegen und durch 
fünfzehn Jahre aufzubewahren. 

!nkrafttreten 

S 10. Dieser Erlaß tritt mit 1. Juli 1987 in Kraft 
und mit Ablauf des 30. Juni 1988 außer Kraft. 
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Beilage 2 
zu GZ 10 072/614-1.13/87 

FORSCHUNGS BEIRAT 
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